
 
 

Reisekosten des auswärtigen Rechtsanwaltes in Jagdsachen 

 

Kosten des eigenen Rechtsanwaltes in einem gerichtlichen Verfahren hat 

derjenige zu zahlen, der den Prozess verloren hat. 

Bei den Reisekosten gibt es aber die Einschränkung, dass nur die Kosten 

eines Rechtsanwaltes gezahlt werden am Sitz des Gerichts. Reisekosten 

werden daher nicht erstattet. 

 

In einem jagdrechtlichen Verfahren hat jetzt das Amtsgericht Meiningen 

einen vorteilhaften Beschluss erlassen. 

Danach gehören zu den notwendigen Kosten zur Rechtsverteidigung auch 

die Reisekosten eines auswärtigen Rechtsanwaltes, wenn dieser in der 

Materie, wie hier das Jagdrecht, spezialisiert ist und vor Ort sich ein solcher 

Anwalt nicht findet. 
AG Meiningen, Beschluss vom 02.02.2021, Az. 14 C 250 / 17 

Die Reisekosten mussten daher erstattet werden. 


